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Wiederbewaldung der Gebirge im südlichen Frankreich.

Unterm 28. Juli 1860 wurde in Frankreich ein Gesetz sue Is

rslioisement clss montiZAn«Z8 erlassen, durch das die Waldungen in
zwei Klassen getheilt werden. Die erste umfaßt diejenigen Wälder, deren

Aufforstung den Grundeigenthümern überlassen bleibt, während der Staat
nur anregend und unterstützend eingreift, die zweite dagegen diejenigen,

welche aufgeforstet werden müssen.

Für Letztere (in den Alpen und Pyrenäen) wurde ein Aufforstungs-
plan entworfen und dabei angenommen, daß der Staat diesen Plan zum

größeren Theil aus eigenen Mitteln auszuführen habe.

Bis Ende des Jahres 1862 wurden 10,110 Hekt., wovon ein

großer Theil Gemeinden und Privaten gehören, aufgeforstet. In das

Budget für 1864 sind für die obligatorischen Wiederbewaldungen 4 Mil-
lionen Fr. ausgenommen worden.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich, Rekla-

mationen betreffend die Zusendung des Blattes an Orell, Füßli Sc Comp.
daselbst zu adressiren.

Druck und Expedition von Orell, Füßli â Comp.
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